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Wieso braucht es eine Antifouling-Strategie?     
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Das Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. 

Gegründet 1982 in Malaysia 

über 600 Organisationen / Institutionen / Einzelmitglieder   

in ~ 90 Ländern     

www.pan-international.org 

Teil des internationalen Pesticide Action Network 
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      Produktart 21:  

      Antifouling-Produkte 

 © Schlierner - fotolia.com 

Begriffsbestimmung: Antifouling-Produkt 
 

 Produkte  zur  Bekämpfung  des  Wachstums  und  der  

Ansiedlung  von bewuchsbildenden  Organismen  (Mikroben  

und  höhere  Pflanzen- und  Tierarten) an  Wasserfahrzeugen, 

Ausrüstung für die Aquakultur und anderen im Wasser 

eingesetzten  Bauten.  

 

 

 

 

 

 

 [nach Biozidprodukte-Verordnung 528/2012/EG, Anhang V] 
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EU-Biozidrecht 
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Genehmigung: Antifouling-Wirkstoffe (EU) 

(Stand: 08.04.2019) 

 

  Kupferpyrithion     2025, nur für professionelle Anwender 

  Kupferflocken     2025 

  Kupferthiocyanat   2025 

  Dikupferoxid    2025 

  Tolylfluanid     2026, nicht für Binnengewässer 

  Zineb      2025 

  DCOIT (Isothiazolinon)   2025 

  Dichlofluanid      2025, nicht für Binnengewässer 

  Medetomidine     2023, Substitutionskandidat, neu 

  Tralopyril     2025, neu 

  Zink-Pyrithion    ? im Review 

  Freie Radikale, in situ  ? im Review, neu 

  Freie Radikale, in situ A&W ? im Review, neu 

  Kupfer (Granulat)  ? Im Review, neu  

  Cybutryn (Irgarol®)    nicht-genehmigt 

 
[Datenbank unter: https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/biocidal-active-substances] 
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Regulierung biozidhaltiger Antifouling-Produkte in DE 

 Bislang wurde noch kein Antifouling-Produkt für den deutschen Markt 

zugelassen. Über 500 Zulassungsanträge sind gestellt. 

 

 Bislang gibt es keine bundesweiten Vorschriften zur ordnungsgemäßen 

und/oder nachhaltigen Verwendung. Kontrollen/Überwachung unzureichend 

 

 Bislang gibt es erst ein regionales Anwendungsverbot für „toxische“ 

Bewuchsschutzmittel an Sportbooten (sog. „Wakenitz-VO“) 
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 Bei Verfügbarkeit von umwelt- und gesundheitsschonenden 

Alternativen ist der Einsatz von Antifoulings nicht mit 

europäischen und deutschen Schutzzielen vereinbar.  

 Denn, Antifoulings, die zukünftig eine amtliche Zulassung 

erhalten, sind nicht per se ungefährlich oder unbedenklich. 

 Dem Biozidrecht fehlt es bislang an einem EU-harmonisierten 

Rechtsrahmen für eine nachhaltige Verwendung von 

Biozidprodukten.  

 Es besteht aber ein Minimierungsziel (vgl. Art. 17) 

 Freiwillige Selbstbeschränkungen ist bei Sportbootverbänden 

und den meisten Bootseignern seit vielen Jahren nicht 

erkennbar. Ohne Lenkungsmaßnahmen sind keine spürbaren 

Veränderungen hin zu nachhaltigen Bewuchsschutzverfahren 

zu erwarten. 

 

Warum besteht Handlungsbedarf? 



                                                                 

Biozid-Verordnung (Auszug Art. 17) 
 

 

• Zu einer ordnungsgemäßen Verwendung gehört, dass eine 

Kombination physikalischer, biologischer, chemischer und sonstiger  

eventuell  gebotener Maßnahmen vernünftig angewandt wird, 

wodurch der Einsatz von Biozidprodukten  auf  das notwendige  

Mindestmaß begrenzt  wird und geeignete vorbeugende  

Maßnahmen getroffen werden.  

 

• Die  Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um 

der Öffentlichkeit geeignete Informationen über Nutzen und Risiken 

von Bioziden bereitzustellen sowie über Möglichkeiten zu  

informieren, den Einsatz von Biozidprodukten zu minimieren.  
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Umweltrelevanz und Forderungen aus Umweltsicht 

 

 

 

Hamburger Abendblatt, 29.10.2014, S. 21 
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 Informativer, offener Austausch zum Thema 

 Vorschläge für regulative Maßnahmen zur Minderung 

der Biozid-Verwendung & Förderung nachhaltiger 

Alternativen 

- auf Ebene des Bundes (Biozidrecht….) 

- auf Ebene der Länder/Regionen 

  (Schutzgebietsvorschriften, BNatSchG, WRRL ….) 

 Identifizieren von „Hemmschuhen“ & notwendigen 

Vorbedingungen für Maßnahmen 

 Ideen für oder Berichte über Informations- und 

Sensibilisierungsmaßnahmen Vorort 

Ziele des heutigen Fachgesprächs 
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Diskussionsvorschläge 

 Frage: Welche Möglichkeiten sehen Sie für konkrete regulative 

Maßnahmen für Schutzgebiete oder Sportbootreviere in Ihrer 

Region?  

Kann die sog. Wakenitz-VO ein Vorbild sein? 

 

Frage: Welche Möglichkeiten sehen Sie in Ihrer WRRL-

Zuständigkeit, in diesem Problemfeld Maßnahmen zu 

beschleunigen?  

 

Frage: Welche Rahmenbedingungen müssten geschaffen 

werden, um Maßnahmen in  Regionen & Kommunen zu 

initiieren oder zu beschleunigen? 

 

Frage: Wie können  Akteure mit ins Boot geholt werden – 

Dialog, Information, Förderung….? 
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  Wir freuen uns auf einen anregenden und  

konstruktiven Austausch! 
Mehr zum Thema: https://pan-germany.org/biozide-uebersicht/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir danken für die Projektförderung 

 

 

     und für die Unterstützung 

     durch die Hamburger Behörde 

     für Umwelt und Energie, BUE 


